
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Verordnung 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Munderfing hat in der Gemeinderatssitzung am 

02.02.2002 unter Hinweis auf § 6 der Marktordnung vom 23. Jänner 2018 folgende  

 

Marktstandgebührenordnung 
 

beschlossen:  

§ 1 
 

Für die Benützung von öffentlichem Grund durch die Marktfahrer wird gemäß § 330 Abs. 

2 der Gewerbeordnung 1994, BGBl.Nr. 194 i.d.F. BGBlNr. 63/1997, in Verbindung mit 

§§ 40 Abs. 2 Z. 6 und 43, Abs. 1 der O.ö. Gemeindeordnung 1990, zuletzt geändert durch 

das Landesgesetz LGBl.Nr. 135/2001 eine Marktstandgebühr von  

 

€ 2,-- pro Laufmeter 
 

eingehoben.  

§ 2 
 

Diese Gebühr ist am Markttag fällig und ist vom Marktfahrer zu entrichten. Sie wird von 

einem Marktaufsichtsorgan am Markttag direkt am Marktstand eingehoben.  

 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Marktstandgebührenordnung vom 07.08.1995 außer Kraft.  

 

Der Bürgermeister: 

 
Martin Voggenberger 


